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HELLMUT GUTZWILLER

DIE EINFUHRUNG
DES GREGORIANISCHEN KALENDERS
IN DER EIDGENOSSENSCHAFT
IN KONFESSIONELLER,
VOLKSKUNDLICHER, STAATSRECHTLICHER
UND WIRTSCHAFTSPOLITISCHER SCHAU

Erste Grundlage der Zeitrechnung ist seit den &ltesten Zeiten der
Kalender. Doch kein fiir den biirgerlichen Verkehr geltender Kalender
stimmt mit den astronomischen Beobachtungen vollstindig iiberein.
Betrachtet man die Unterschiede der einzelnen im Laufe der Geschichte
oft wahrend Jahrhunderten verwendeten und der heute noch geltenden
Kalender, so erfa3t man die Tragweite, die eine Verdnderung im Kalender-
system herrief.

Als Papst Gregor XIII. 1582 die Kalenderreform in die Wege leitete,
hatte er folgendes Ziel: es galt, den Riickstand des biirgerlichen Jahres
gegeniiber dem astronomischen Jahr durch Uberspringung von 10 Mo-
natstagen aufzuheben und fortan durch Weglassen von drei Schalttagen
innert 400 Jahren die Differenz zwischen dem biirgerlichen und dem
astronomischen Jahr, d. h. der Dauer eines vollstindigen Ganges der
Erde um die Sonne, auf ein Minimum zu reduzieren. Diese Differenz,
die nach dem Julianischen Kalender, der nach Julius Caesar benannt
war, in der mittleren Jahreslinge noch 11 Minuten und 13 Sekunden
betrug, wurde durch die Kalenderreform Gregors XIII. auf nurmehr
26 Sekunden herabgesetzt . Diese Kalenderreform brachte somit eine

! K. F. Ginzer, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie,
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wesentliche Korrektur. Sie konnte jedoch das biirgerliche mit dem astro-
nomischen Jahr nicht vollstindig in Einklang bringen. Gerade dies gab
den Gegnern des neuen Kalenders AnlaB zur Kritik, nicht zu reden von
der Umstellung, die der Wegfall von 10 Monatstagen mit sich brachte.

1. Die Kalenderreform ging vom Oberhaupt der katholischen Kirche
und zudem von einem der fithrenden Pédpste der katholischen Reform
aus. Die Spannungen innerhalb der christlichen Konfessionen waren
seit der Reformation nicht zur Ruhe gekommen. Die Kalenderreform,
ein neuer Stein des AnstoBes, forderte im reformierten Lager aus ver-
stindlichen Griinden zum entschlossenen Widerstand auf. Dies ist der
konfessionelle Gesichtspunkt.

2. Durch die Verschiebung der Daten im Bereich der religiésen und
profanen Feste wurde auch das Brauchtum getroffen. Es galt, von alten,
fest verwurzelten Briduchen Abschied zu nehmen. Besonders in bduer-
lichen Gegenden wehrte sich das Volk dagegen. Es werden hier also auch
volkskundliche Fragen beriihrt.

3. Der eidgendssische Staatenbund umfalite einerseits neben Stiddte-
orten mit einer ausgeprigten Zentralgewalt auch Ldnderorte mit weit-
gehendem Mitspracherecht des Volkes und der Gemeinden durch die
Landsgemeinde. Anderseits unterstanden ihm die sogenannten gemein-
eidgendssischen Vogteien, die unter der Herrschaft von Orten verschie-
denen Glaubens standen und zum Teil auch selber konfessionell gemischt
waren. Deshalb brachte die Kalenderreform auch staatsrechtliche Pro-
bleme mit sich.

4. Der Umstand, daB in der Eidgenossenschaft 1584 nur die altgldu-
bigen Orte den neuen Kalender annahmen, die neugliubigen Stdnde
jedoch am alten, julianischen Stil festhielten, fithrte dazu, daB die Daten
der kirchlichen Feste in den einzelnen Orten nicht mehr ibereinstimmten.
Schwierigkeiten in Handel und Verkehr waren die unliebsame Folge.
Die Kalenderfrage hatte somit auch den wirtschafilichen Bereich getroffen.

Wir verfolgen zundchst die Einfiihrung des neuen Kalenders in den
einzelnen Orten, Gemeinen Herrschaften und Zugewandten.

Leipzig 1914, Bd. 3, S. 257-258; O. GRoTEFEND, Taschenbuch der Zeitrechnung,
9. Aufl., Hannover 1948, S. 22-23; R. THoMMEN, Die Einfuhrung des gregorianischen
Kalenders in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, in: Festschrift zur 49. Ver-
sammlung Deutscher Philologen und Schulménner in Basel, Basel 1907, S. 279-294.
Dieser Aufsatz stiitzt sich auf die Eidgendssischen Abschiede (EA) und Sekundéir-
literatur.
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1. Die Ewnfiithrung des Gregorianischen Kalenders
wn den einzelnen Orten, Gemeinen Herrschaften und Zugewandten

Die katholischen Orte gingen auf Veranlassung eines Schreibens
Gregors XIII. vom 15. Juni 1582 an diese !, bereits am 12./22. Januar
1584 zum neuen Kalender iiber 2. In Solothurn kam es sogleich zu Span-
nungen mit Bern wegen der reformierten Vogtei Bucheggberg. Dort
besal Bern die obere Gerichtsbarkeit und Kirchenhoheit. Wir werden
im 2. Teil unserer Ausfithrungen darauf zuriickkommen. Die St. Ursen-
stadt setzte sich anderseits mit Erfolg fiir die Einfithrung des neuen
Kalenders im neuenburgischen Stdadtchen Landeron ein, das mit Solo-
thurn verburgrechtet war und auf Grund dieses Burgrechts im konfes-
sionellen Zeitalter katholisch blieb 3.

In Ob- und Nidwalden, zwei Landsgemeindedemokratien, erhoben sich
anfianglich Widerstinde im Volk gegen die neue Zeitrechnung. Doch
nahmen schlieBlich beide Stinde den neuen Kalenderstil an, Nidwalden
dank des Einsatzes seines Landammanns Melchior Lussy ¢, Obwalden
auf Bitte des Bischofs von Konstanz, Mark Sittich von Hohenems, zu
dessen Bistum die Innerschweiz gehorte 3.

Um den Widerstand gegen die Einfiihrung des neuen Kalenders in den
paritdtischen Orten und in den Gemeinen Herrschaften zu verstehen,
wenden wir uns zundchst der Polemik reformierter Gelehrter zu, die sich
verpflichtet fiihlten, gegen diese rémische Sache, die Kalenderreform,
ihre Bedenken zu duflern und ihren Protest kundzutun. Fiihrend in
diesem «Federkrieg» waren reformierte Ziircher Geistliche, die zugleich
in Theologie und Astronomie gut unterrichtet waren. Der einflullreichste
unter ihnen war Burkart Leemann, der nachmalige Antistes von Ziirich,
zur Zeit des Kalenderstreites Pfarrer am Fraumiinster 6. 1584 verfa3te

L Archiv fiir Schweizerische Reformationsgeschichte 2 (1872) 61 Nr. 89.

2 Zur Einfithrung des Gregorianischen Kalenders in den katholischen Orten vgl.
R. THOMMEN, a. a. O., S. 282-283, und H. GuTzwiLLER, Die Einfithrung des gre-
gorianischen Kalenders in Solothurn ..., in: Verdffentlichungen des Solothurner
Staatsarchives, H. 5 (1968), S. 28-29.

3 Veroffentlichungen des Solothurner Staatsarchives, H. 5 (1968), S. 29.

+ E. WyMANN, Aus der schweizerischen Correspondenz mit Cardinal Carl Borro-
meo ..., in: Geschichtsfreund 45 (1899) 65/66 Nr.127: Schreiben Lussys vom
19. Mai 1584,

5 Mitteilung von Dr. A. Wirz, Staatsarchivar von Obwalden.

6 Geb. 1531, 1554 Magister der freien Kinste zu Marburg, 1557 Pfarrer zu
Dietikon, 1560 Prof. fiir Hebriisch, 1571 Pfarrer zu den Predigern, 1584 Pfarrer
am Fraumiinster, 1592 Pfarrer am GroBmiinster und Antistes (HBLS Bd. 4, S.641).
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er in Form eines Gutachtens fiir den Biirgermeister von Ziirich seine
«Bedenken iiber den Niwen Gregorianischen Kalender» 1. Seine Griinde
fiir die Ablehnung des neuen Kalenders waren folgende: Gregor XIII.
beruft sich auf das Konzil von Trient, an dem beildufig die Kalender-
reform aufgegriffen wurde. Dieses Konzil gehe aber die Protestanten
nichts an. Der Kalender laufe der christlichen Freiheit zuwider. Da der
Papst die weltlichen Fiirsten aufruft, ihm bei der Durchfithrung des
neuen Kalenders zu helfen, side er Zwietracht, vor allem in konfessionell
gemischten Lindern. Leemann wies auch darauf hin, dal die Reform
des Kalenders unvollkommen sei. Um das biirgerliche Jahr mit dem
astronomischen in Einklang zu bringen, miilte man alle 136 Jahre einen
Schalttag auslassen. Damit spielte er auf die Tatsache an, daB3 auch die
Kalenderreform Gregors XIII. die Differenz zwischen dem biirgerlichen
und dem astronomischen Jahr nicht vollig beseitigen konnte. Schlie3-
lich bemerkte Leemann, der neue Kalender sei dazu angetan, Unfrieden
zu stiften und die Eidgenossen zu entzweien. Er warnte vor dem Papst,
der nicht unfehlbar sei. — Neben dieser Schrift Leemanns, die starke
Beachtung fand, erschienen in Ziirich noch weitere Traktate iiber die
Kalenderreform 2. Gerade diese fithrende Rolle von Ziircher Theologen
im «Federkrieg» gegen den neuen Kalender war von entscheidender
Bedeutung fiir die Vorginge in den paritdtischen Stinden und in den
Gemeinen Herrschaften. Die vom Antistes préisidierte Ziircher Synode
umfaBte ndamlich bis 1798 die Pfarrgeistlichkeit von Ziirich und dem
Thurgau und bis 1621 auch jene des Standes Glarus 3.

Im konfessionell gemischten, mehrheitlich protestantischen Glarus
blieb der alte Kalender weiterhin in Kraft, da dieser Stand von der

1 ZBZ (= Zentralbibliothek Ziirich) Hs. (= Handschrift) A 124 b fol. 109-122;
vgl. R. WoLF, Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz, Bd. 2, Zirich 1859,
S. 28-31. Die in diesem Aufsatz zitierten Handschriften mit der Signatur A gehéren
zur Sammlung von Nachrichten zur Zeitgeschichte des Zurcher Pfarrers Johann
Jakob Wick (1522-1588). Vgl. hiezu: M. L. SENN, J. J. Wick und seine Sammlung
von Nachrichten zur Zeitgeschichte, Diss. phil. I. Ziirich 1973 (= Mitteilungen der
Antiquarischen Gesellschaft Zurich, Bd. 46, H. 2).

2 Hans Jakob Murer, seit 1577 Diakon zu Stein am Rhein, schrieb eine Zu-
sammenfassung der « Ursachen worumb der nitw Gregorianisch Calender nit anzu-
nemmen» (ZBZ Hs. A 134 fol. 70v-71r); Heinrich Wolf, 1583-1586 Pfarrer in Zol-
likon, verfalite eine Abhandlung «Mutationis Calendarii vel anni Juliani per Gre-
gorium XIII. Pont. R. in hac mundi senecta factae Elenchus theclogicus» (ZBZ
Hs. S 421 fol. 58-95v). Diese Schriften hatten jedoch keinen groBen EinfluB3.

3 HBLS Bd.7, S.718; J. WINTELER, Geschichte des Landes Glarus, Bd. 1,
Glarus 1952, S. 348.
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Tridentinischen Reform unberiihrt blieb. Im 17. Jahrhundert kam es
allerdings infolge Spannungen zwischen dem reformierten und katho-
lischen Landesteil zu Vertragen, die die Katholiken bei der Besetzung
von Amtern begiinstigten. Dieser Umstand und die Griindung eines
Kapuzinerklosters in Néfels 1675 verstarkten bei den Reformierten um-
so mehr den Widerstand gegen die Katholiken !. Wahrend Katholisch-
Glarus mit den evangelischen Orten 1701 zum neuen Kalender iiber-
ging, wurde dieser vom reformierten Landesteil Glarus abgelehnt 2.
Erst 1798 muBte auch Evangelisch-Glarus auf Anordnung der Gesetz-
gebenden Rite der Helvetik die neue Zeitrechnung annehmen 3.

Im ebenfalls paritdtischen Appenzellerland, dessen Hauptort katho-
lisch war, beschloB der zweifache Landrat um die Jahreswende 1583/84
die Einfiihrung des neuen Kalenders im ganzen Land *. In AuBerrhoden
stie} dieser BeschluB3 sogleich auf den Widerstand der Priadikanten. Die
Griindung eines Kapuzinerklosters in Appenzell 1587 und die gegen-
reformatorischen MaBnahmen des Ordens verschirften die Spannungen
zwischen den inneren und den duBeren Rhoden betreffend Kalenderfrage.
Als gleichzeitig die Frage des Beitritts Appenzells zum Biindnis der
VI katholischen Orte mit Spanien aktuell wurde, kam es zur Land-
teilung von 1597 3. Die beiden fortan selbstindigen Landesteile waren
nun auch in der Zeitrechnung voneinander geschieden. In AuBlerrhoden
blieb der alte Kalender giiltig. Auch 1701, als die reformierten Orte den
neuen Stil annahmen, verwarfen die AuBerrhoder in ihrer Landsgemeinde
den Gregorianischen Kalender ¢. Erst 1798, wie in Glarus, brachte die
Helvetik eine Einigung 7. Appenzell hatte in seinem Kalenderstreit keine
eidgendssische Intervention nétig.

Anders war es im Thurgau, einer gemeineidgendssischen Vogtei. Hier
war eidgendssische Hilfe notwendig. Als nimlich im Marz 1584 der thur-
gauische Landschreiber Ulrich Locher dem Groflen und Kleinen Rat in
Frauenfeld befahl, das Osterfest nach dem neuen Kalender, am 1. April,

! J. WINTELER, a. a. 0., Bd. 1, S. 439-448; Bd. 2, S. 1-89.

2 J. WINTELER, a. a. 0., Bd. 2, S. 89; O. BARTEL-A. JENNY, Glarner Geschichte
in Daten, Bd. 1, Glarus 1926, S. 90.

3 J. WINTELER, a. a. O., Bd. 2, S. 287-288.

+ Appenzeller Urkundenbuch, Bd. 2, Trogen 1934, S. 689 Nr. 3646.

5 R. FiscHER-W. ScHLAPFER-F. STARK, Appenzeller Geschichte, Bd. 1, Appen-
zell- Herisau 1964, S. 475-537.

6 W. ScHLAPFER, Appenzeller Geschichte, Bd. 2, Appenzell-Herisau 1972,
S. 153-154.

7 W. SCcHLAPFER, a. a. O., S, 293-294.
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zu feiern, suchten die Thurgauer Reformierten Hilfe beim Ziircher
Antistes Rudolf Gwalter 1. Dieser und der Ziircher Rat setzten sich fiir
den alten Kalender ein, die V inneren Orte beharrten auf Einfithrung
des neuen Kalenders. Der Gegensatz altgliubig-neugliubig schien wie-
derum uniiberbriickbar. Die Tagsatzung sollte den Fall schlichten. Die
Verhandlungen zogen sich iiber ein Jahr hin. Als neuer Stein des An-
stoBes muBlite das Fronleichnamsfest herhalten, das man in den Ge-
meinen Vogteien, auch in den paritditischen, als allgemeinen Ieiertag
einfithren wollte. Der Widerstand von Ziirich und Bern blieb nicht aus.
SchlieBlich, durch Vermittlung von Basel, Freiburg, Solothurn, Schaft-
hausen und Appenzell kam es zu einer Regelung an der Badener Tag-
,satzung vom 6. Mérz 1585. Darin hie3 es 2:

1. Die VIII alten Orte, die iiber die Gemeinen Vogteien herrschen,
sind gebeten, durch ihre Gesandten dafiir zu sorgen, daBl Neckereien
und Streitigkeiten beiderseits ein Ende nehmen.

2. Die im 2. Landfrieden von 1531 bestimmten Feiertage sind in den
Gemeinen Herrschaften nach dem neuen Kalender zu feiern. Die Evan-
gelischen diirfen jedoch Weihnacht, St. Stephan, St. Johannis Evan-
gelistae, Neujahr, Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten nach dem
alten Kalender begehen. An den betreffenden Tagen ist in paritdtischen
Gebieten den Katholiken untersagt zu arbeiten, die Reformierten diirfen
an I'ronleichnam vormittags weder arbeiten noch Geschéfte fithren.

3. Die Mirkte in Zurzach sind beim alten Kalender zu belassen, und
zwar aus praktischen Griinden. Dagegen wird die Jahrrechnungstag-
satzung zu Baden fiirderhin am 24. Juni, dem Fest Johannis des Tadufers,
abgehalten.

Gelegentliche Reibungen brachten zwar auch die folgenden Jahre,
doch war eine annehmbare Losung gefunden worden. Der Kalender-
streit war dazu angetan, die Gegensidtze der XIII-6rtigen Eidgenossen-
schaft wieder aufleben zu lassen. Da standen einerseits die evangelischen
Stinde Ziirich und Bern geschlossen gegen die V inneren Orte, ander-
seits vermittelten die an der Herrschaft iiber den Thurgau unbeteiligten

1 Zum Verlauf des Kalenderstreites im Thurgau im Einzelnen vgl. R, THOMMEN,
a.a. 0., S. 284-288.

2 EATV/2 A S. 857 Nr. 699 m; S$tAS (= Staatsarchiv Solothurn) Abschiedbd.46
S. 551-553; ZBZ Hs. B 250 fol. 378-380.
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Orte Freiburg, Solothurn, Basel, Schaffhausen und Appenzell in freund-
eidgendssischer Art.

Das Wallis, die reformierten Orte und Graubiinden nahmen den neuen
Kalender erst viel spiter an.

Im Wallis, an dem die Reformation nicht spurlos voriiberging, wo
bekanntlich in den herrschenden Schichten des Mittelwallis die neue
Lehre Einzug hielt, wo die Reformation sich langsam und bis ins 17. Jahr-
hundert hineinzog, war der Boden fiir eine sofortige Einfithrung des
Gregorianischen Kalenders ungiinstig !. Der von groBem Reformeifer
beseelte Bischof Hildebrand Jost (1613-1638) wollte nicht nur eine Er-
neuerung seiner Kirche durchfiihren; diese «dapfer reformatz» hatten
seine Vorginger tibrigens versiumt 2. Er wurde auch in den alten Streit
zwischen Zendenmacht und bischéflicher Macht hineingerissen. Die
Schwichung der weltlichen Macht des geistlichen Landesherrn ver-
zogerte seinen Plan, die neue Zeitrechnung nun sofort einzufiihren.
Hildebrand Jost sah in der Kalenderreform eine kirchliche Sache und
beharrte weiter auf deren Durchfithrung 3. Das selbstdndige und schroffe
Vorgehen des Bischofs erregte den Unmut der freien Zenden. Diese
sahen sich in der Kalenderreform nicht nur im kirchlichen, sondern auch
im weltlichen Lebensbereich getroffen. Die ausgesprochene Bauernbevol-
kerung des Landes am Rotten befiirchtete miBmutig den Verlust alter
Brauche und Gewohnheiten. Das politische Mitspracherecht der Zenden
im Landrat fithrte zu jahrelangen Auseinandersetzungen, wobei die mit
dem Wallis verbiindeten VII katholischen Orte wiederholt zu vermitteln
versuchten, bis schlieBlich im Dezember 1655 alle Zenden den neuen
Kalender annahmen; im folgenden Jahr kam er bereits in der ganzen
Landschaft zur Anwendung. Im Untertanenland, dem Unterwallis, hatte
der neue Kalender bereits 1622 Einzug gehalten.

In den reformierten Orten Ziirich, Bern, Basel und Schaffhausen war
der Ubergang zur neuen Zeitrechnung fiir den Beginn des Jahres 1701
festgelegt. Angeregt und wohl auch gestoBen von den evangelischen

1 Zur Glaubensspaltung im Wallis vgl. HBLS Bd. 7, S. 388-392 (Art. WaLLIS,
Abschn. E, 3-5, von ]J. Eccs), ferner M. Possa, Die Reformation im Wallis bis
zum Tode Bischof Johann Jordans 1565, Diss. phil. Freiburg (Schweiz) 1940
(= Blatter aus der Walliser Geschichte, Bd. 9, Jg. 1-2, 1940).

2 M. Possa, a. a. O,, S. 206.

3 Zum Kalenderstreit im Wallis vgl. R. THOMMEN, a.a. O. S. 289-292, ferner
G. OGGIER, Die Einfithrung des gregorianischen Kalenders im Wallis, in: Blitter
aus der Walliser Geschichte, 3 (1907) 131-143.
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Reichsstinden, die 1699 den neuen Stil annahmen, brauchte es blof3
noch einige reifliche Erwdgungen und Beratungen an den Konferenzen
der reformierten Orte, um sich den Evangelischen im Reich anzu-
schlieBen 1. Die Stadt St. Gallen folgte dem Beispiel 1724 2. Der Solidari-
titsgedanke mit den Glaubensbriidern im deutschen Reich war hier
schlieBlich entscheidend.

Auch Graubiinden hatte seine groBen Schwierigkeiten mit der Ein-
fithrung des Gregorianischen Kalenders. Die féderative Struktur des
Landes, eine fehlende starke Zentralgewalt und die konfessionelle Zer-
rissenheit verhinderten eine einheitliche Regelung 3. Verschiedene Churer
Bischofe und auch papstliche Nuntien setzten sich fiir die Anwendung
der neuen Zeitrechnung in den katholischen Gemeinden ein. Doch fehlte
diesen der noétige Riickhalt bei den weltlichen Behorden. Auch der
reformeifrige Bischof Johannes V. I'lugi von Aspermont konnte erst
wihrend der Biindner Wirren 1622 die Einfiihrung des neuen Stils durch-
setzen, und zwar zu einem Zeitpunkt, da das Land von Osterreich, also
einer altgliubigen Macht, besetzt war. In den parititischen Gemeinden
hielten sich von der Mitte des 17. Jahrhunderts an die Katholiken an
den neuen, die Protestanten an den alten Kalender. Dieses Nebenein-
ander zweier Kalenderstile stérte das Erwerbsleben, den Handel und
Verkehr. Erst in der zweiten Hilfte des 18. Jahrhunderts gingen auch
die Reformierten in den paritdtischen Gemeinden zum neuen Kalender
iiber. Hartnickige Widerstinde zeigten sich im reformierten Teil Grau-
biindens. Dort blieb man am lingsten beim alten Stil. Als ndmlich Ziirich
im Jahre 1700 Evangelisch-Graubiinden aufforderte, die neue Zeitrech-
nung mit ihm anzunehmen, wurde dieses Angebot in einer Abstimmung
in den evangelischen Gemeinden verworfen. Man verblieb dort beim
Julianischen Kalender. Erst nach 1780 entschlossen sich einzelne Téler
und Gemeinden, wohl unter dem Einflu der Aufklirung, fiir den Gre-
gorianischen Kalender: 1783 das Oberengadin und das Bergell, ein Jahr
spiater Chur. Kanzel, Schule und gedruckte Schriften leisteten die letzte
Arbeit, um die neue Zeitrechnung in einigen Télern friither, in andern

! R. THOMMEN, a.a. O., S. 293-294.

2 G. L. HARTMANN, Geschichte der Stadt St. Gallen, St. Gallen 1818, S. 475.

3 Zur Einfithrung des neuen Kalenders in Graubiinden vgl. J. Bort, Die Ein-
fuhrung des neuen Kalenders in Graubiinden, Leipzig 1863; J. J. SIMONETT, Der
Gregorianische Kalender und seine Einfihrung in Graubiinden, in: Biindner
Monatsblatt 1935, S. 299-311, 346-352; F. MaisseEN, Der Kalenderstreit in Grau-
biinden (1582-1812), in: Bundner Monatsblatt 1960, S. 253-273.
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etwas spiter anzunehmen. Aber immer noch lebten zwei Gemeinden,
Schiers und Griisch, einsam und stolz in der Opposition. Die Umwand-
lung des ehemaligen Freistaates Graubiinden in einen Kanton brachte
diesem eine starke Zentralgewalt. Diese rdumte mit dem letzten Wider-
stand auf, entschied fiir den neuen Stil und biiBte 1812 die beiden wider-
spenstigen Gemeinden 1.

Gerechtigkeitshalber wollen wir jedoch festhalten, da im Pritigau
der heftige Widerstand gegen den neuen Kalender auf «ressentiments» be-
ruhte, die tief im Volk verwurzelt waren. Die Rekatholisierungsversuche
Osterreichs wiihrend der Biindnerwirren und die vielleicht zu eifrige
Kapuziner-Mission waren nicht ganz vergessen.

Ein Kuriosum: Schiers und Griisch haben als letzte in der Schweiz,
aber auch in Mittel- und Westeuropa 1812 den Gregorianischen Kalender
angenommen. In RuBland dagegen wurde die neue Zeitrechnung erst
1923 im Gefolge der bolschewistischen Revolution eingefiihrt 2. Die
russisch-orthodoxe Kirche jedoch feiert heute noch die kirchlichen IFeste
nach dem Julianischen Kalender.

2. Der konfessionelle, volkskundliche, staatsrechtliche und wirtschafts-
politische Aspekt der Kalenderveform

Unsere Ausfithrungen haben gezeigt, wie die Gregorianische Kalender-
reform von den Reformierten 1584/1585 abgelehnt wurde. Deshalb ent-
fachten besonders in den parititischen Gebieten die konfessionellen
Gegensatze von neuem. Dieser konfessionelle Aspekt in der Kalender-
reform 148t sich besonders eindriicklich am Beispiel des Thurgau auf-
zeigen. Die Feier der Festtage und dogmatische Gegensdtze rissen dort
alte Wunden auf. 1584/1585 stand das Fronleichnamsfest im Mittelpunkt
des religiosen Streitgespriachs. Der Antrag, daB die Evangelischen an
Fronleichnam ihre Arbeit zu unterlassen hitten, um die Katholiken nicht
zu stéren, wurde von den Ziircher Pridikanten zuriickgewiesen. In threm
Namen sprach der Ziircher Stadtpfarrer Ludwig Lavater 3 vor dem Ziircher

1 F. P1eTH, Die letzten Auseinandersetzungen um die Einfithrung des neuen
Kalenders in Graubiinden 1811/12, in: Biindner Monatsblatt 1944, S. 365-374.

2 A. CappELLI, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo ..., 3a ed., Milano
1969, S. 31.

3 Geb. 1527, 1550 Archidiakon (Pfarrer) und Chorherr am GroBminster, Ende
1585 Antistes, t 15. August 1586. Theologe, der viel verdffentlichte (HBLS Bd. 4
S. 635).
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Rat. Erverurteilte das Fronleichnamsfest, das erst 1264 durch Papst Urban
IV.in der katholischen Kirche eingefiihrt wurde, als «ein abgottisch IFdst
und wider den Landfriden». Auch befiirchtete er, «listige Liithe» konnten
mit Hilfe der Jesuiten das Volk gegen die Ziircher Obrigkeit aufhetzen.
Es sei den Reformierten nicht zuzumuten, an Fronleichnam ihre Arbeit
ruhen zu lassen !. Lavater steht mit seinen AuBerungen nicht allein.
Was er sagte, ist bezeichnend fiir die Abneigung seiner Glaubensgenossen
im Thurgau gegen die ausgesprochen katholische Sakramentsverehrung.
Skepsis und Furcht vor den Jesuiten gehéren ins Bild der Zeit.

Doch Lavaters Antrag verfehlte seine Wirkung nicht. Der Ziircher Rat
ging auf ihn ein und gewann auch Bern fiir sich 2. Die endgiiltige Rege-
lung in den Gemeinen Herrschaften hie schlieBlich: in paritdtischen
Orten mit gemeinsamer Kirche fiir beide Konfessionen haben sich die
Reformierten an Fronleichnam nur am Vormittag von der Arbeit zu
enthalten.

Man kann also, an diesem Beispiel gesehen, sagen, dafl der Widerstand
gegen die neue Zeitrechnung unvermutet auf das Dogmatische iiber-
griff, daB3 er dort sehr hartndckig war, wo Alt- und Neugldubige in enger
Nachbarschaft wohnten. Wie lange haben doch Evangelisch-Glarus und
Appenzell-AuBerrhoden mit der Annahme des Kalenders zugewartet, bis
er ithnen schlieflich von der Helvetik aufgezwungen wurde.

Auch die Haltung der Stadt St. Gallen ist fur dieses enge katholisch-
evangelische Nebeneinander bezeichnend. Mitten in dieser seit der Refor-
tion vom Kloster unabhingigen reformierten Stadt residierte der Abt.
Ringsum war die protestantische Stadt von katholischem Gebiet um-
geben. Umso mehr hielt sie am evangelischen Glauben fest. St. Gallen,
das an den Sonderkonferenzen der reformierten Orte im Jahre 1700 auch
vertreten war, ging erst 1724, also 23 Jahre spéter als die evangelischen
Orte, zum neuen Stil {iber 3.

Nicht bloB ihre geistlichen Fiihrer, auch das einfache Volk in lind-
lichen Gegenden dulerte sich in beiden Lagern mehr oder weniger heftig
zum neuen Kalender. Im solothurnischen Schinenwerd, dem Sitz eines
weltlichen Chorherrenstiftes und Grenzgebiet zum reformierten berni-
schen Aargau, kam es 1584 bei Bauern zu heftigem Streit. Dieser bduer-

1 ZBZ Hs. F 32 fol. 240.

2 Am 16. Februar 1585 beauftragten der Kleine und der GroBe Rat von Ziirich
die Kleinrdte Hans Keller und Heinrich Thommann mit einer Fithlungnahme mit
Bern (ZBZ Hs. F 33 fol. 19-21).

3 Sieche G. L. HARTMANN, Geschichte der Stadt St. Gallen S. 475.
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liche Kalenderdisput, anldBlich eines Abendtrunkes, endete nicht ohne
Kérperverletzungen . Gerade dieser Vorfall zeigt, wie die Kalenderfrage
nicht nur die geistliche und weltliche Behdrde beschiftigte, sondern
auch das Volk in Unruhe versetzte.

Von der Volkskunde her betrachtet bietet die Einfiihrung der neuen
Zeitrechnung eine Fiille von wertvollen Details. Am stdrksten war der
Bauernstand getroffen. Er lebte jahraus, jahrein mit altererbtem Brauch-
tum. Eng war sein Verhidltnis zum Ablauf der Jahreszeiten. Schon zu
Beginn des 16. Jahrhunderts kamen fiir Kalender, die bisher allgemein
als Almanach bezeichnet wurden, dem Bauern eigene Titel zu. Es gab
die « Bawren Kalender», die ganz auf die bduerliche Welt zugeschnitten
waren. Der Wechsel der Jahreszeiten, die Witterung ganz allgemein
beschiftigten die lindliche Bevolkerung stirker als manch andern Biirger.
Viele Wetterregeln waren mit kirchlichen Festtagen oder andern Ter-
minen verbunden 2. Auch fiir die Bezahlung der Zinsen gab es eh und je
feste Daten. Die Wichtigkeit des alten Kalenders mit den bduerlichen
Wetterdeutungen und Terminen aller Art darf nicht unterschiatzt wer-
den. Des Bauern Unmut iiber die Einfithrung des neuen Kalenders ging
gegen den Eingriff in den gewohnten Jahresablauf, gegen das Ver-
schwinden alter Brduche. In lingeren Gedichten aus den 80er Jahren
des 16. Jahrhunderts vernehmen wir noch heute den Zorn der Bauern.
So erschien 1584 eine Bauernklage, die nicht weniger als 330 Verse um-
faBBte und den weitschweifigen Titel beanspruchte 3:

«Bawrenklag [ Iber den Newen Kalender [ so Papst Gregorius der
dreyzehend dess Namens |/ nemlich / was fiir grosse unordnung bey des
im Geistlichen [ wie auch im weltlichen Regiment / in Kircheniebungen |/
und in andern Politischen sachen [ hendlen [ und Gewerb /[ darauss ent-
sprungen | gewachsen [ und herkommen sey. Kurtzlich und einfeltig in
gebundene Reden gestellet und verfasset».

Das Gedicht hebt an mit folgenden Versen:

«O Papst, was hast du angericht
Mit deinem heilosen gedicht

1 ZBZ Ms. F 32 fol. 20. In dhnlicher Weise kam es am 12./22. April 1584 (nach
dem alten Kalender Palmsonntag) in Bernang (Thurgau) zu einer Streitigkeit
zwischen zwei Personen wegen des Kalenders, der die ganze Bevilkerung auf-
schreckte (ZBZ Hs. F. 32 fol. 24v-25).

2 A. DresLER, Kalenderkunde, Minchen 1972, S. 27-33; A. HAUSER, Bauern-
regeln, Ziirich 1973, Abb. 1-4. ‘

3 ZBZ Hs. A. 134 fol. 9-15 (Originaldruck); Abschrift aus spiterer Zeit: ZBZ
Hs. T 447 Nr. 3.
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Das du verkeret hast die zeyt

Dardurch ihr gmacht uns arme Leut

Das wir nun mehr kein wissen haben
Wenn man soll Pflantzen, Seyen, Grabeny.

Die Klage ist begreiflich. Denn so viele Zeichen am Himmel wie auf
Erden stimmten mit den neuen Fest- und Heiligentagen nicht mehr
iiberein. Kraftig und bildhaft spricht die «Bawrenklag», wenn sie die
alten Regeln fiir Wetter, Saat und Ernte aufzihlt und dazu ihre bald
klugen, bald derben Gedanken macht.

Uber die Christnacht heiBt es:

«Wenn dieselbig war schon und klar
Erkannten wir ein fruchtbars Jar».

Oder:

«Sein deutung gab der Palmtag

Wie auch der Ostertag dessgleichen

Des guoten schmaltz jars ! war ein zeichen.
Die zwen tag hast du auch vertrochen 2
Und hinder sich geworfen vier wochen».

Fiir Marid Himmelfahrt stehen folgende Verse:

«Wenn die Son scheint nach ihrer art
An unser Frauwen Himmelfahrt

Da freuelten wir uns in gemein
Darumb das wol gerieht der Weinn.

Zornig geht es dann weiter:

«S. Michel uns ein zeichen gab

Bey dem wir konntten nemen ab

Ob das Jar gutt werdt oder bos

Botz hirn, Miltz, botz lung und kréss 3,
An seinem ortt wir in auch nicht findeny».

1 schmaltz jar = fettes Jahr.

2 vertrechen (Partizip Perfekt: wvertrochen) bedeutet verbergen, zudecken, ver-
stecken. Der Ubergang zum Gregorianischen Kalender wirkte sich auch auf das
Osterdatum aus: 1584 fiel Ostern nach dem alten Kalender auf den 19./29. April,
nach dem neuen dagegen, vier Wochen frither, auf den 22. Midrz/1. April. Daher
der Vers «und hinder sich geworfen vier wocheny.

3 Diese Ausrufformel begegnet oft in der Literatur des 16. Jahrhunderts; botz
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Es folgt dann eine Abrechnung mit dem Papst, der «ihnen hat die
Zeyt zerrissen» und damit simtliche Bauernregeln iiber den Haufen ge-
worfen hat. Da der Teufel diesen neuen Kalender «erdacht» hat, wie es
im Gedicht heiBt, wird nicht vor der Prophezeiung zuriickgescheut: da
dieser Papst die ganze Zeitrechnung um 10 Tage verschoben hat, wird
Gott ihn auch 10 Tage vor dem Jiingsten Gericht zur Rechenschaft
ziehen.

Im «Eydtgendossisch Calenderlied im Bruoder Clausen thon» ! aus dem
Jahre 1586 warnt ein alter Eidgenosse seine Briider vor der Kalender-
reform. Dieses Kalendergedicht beginnt, wie folgt:

«Uss not heb ich zuo singen an
Wie wol ich bin ein alter man

In der Eydtgnoschaft geboren,

Die zyt tringt mich z rhaten woll,
Und was ein ieder frommer soll,
Des will ich auch gefahrenn.

Nach einer Anspielung auf die Streitigkeiten, die die Einfithrung des
neuen Kalenders hervorrief, fihrt das Gedicht mit folgenden Versen fort:

«Die Schnitter sagent us der Ernt
das leyder hiir und ouch zmal fernt
vil ungewitter erschallen.

Vermeint, dass sollichs kommt daher
dass man die heiligen nit verehr

wie Ir tag vor sint gfallen».

SchlieBlich wird auch der Papst zurecht gewiesen:

«Der Pabst will zyt und tag verkeeren
tuot keinen siinden, lasteren weeren
verheisst vil jar und tag der welt

die doch teglich in huffen felt».

ist, nach J. u. W. GrimM, Deutsches Woérterbuch, Bd. 2, Sp. 279, ein Euphemismus
von «Gottes»; lung (= Lunge) wird, wie «/eber», in Ausrufen und Fliichen als Sitz
der Lebenskraft gebraucht (ebensc Bd. 6, Sp. 1304); 2réss = Fett um die Eingeweide
(ebenda Bd. 5, Sp. 2405).

1 ZBZ Hs. A 134 fol. 90-94; «im Bruoder Clausen thow» bedeutet «mit einem
mahnenden Unterton», entsprechend der Bedeutung von Niklaus von Flie als
geistlicher und politischer Mahner und Ratgeber.
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Auch hier Klage iiber Verwirrung und Tduschung, Angst vor schlechter
Ernte, Angst vor der Strafe ganz allgemein. Denn alles ist durcheinander
geraten: die Daten in den Urkunden, den Jahrzeiten und Testamenten
der Verstorbenen sind verkehrt. Die Zinstage sind vorverlegt, die Heiligen
werden nicht nach ihrem alten Tag verehrt. Vor dem Papst, der Hoélle
und Jiingstes Gericht verachtet, wird gewarnt, und das Weltende wird
prophezeit.

Aus beiden Gedichten spricht die Not der Bauern. Der Widerstand
gegen das Neue zeigte sich nicht bloB in protestantischen, sondern auch
in katholischen Gegenden, wo vor allem religiéses Brauchtum kraftig
weiterlebte. In reformierten Landschaften war die Verwurzelung im
Brauchtum jedoch verkoppelt mit der Abneigung gegen alles Katho-
lische, insbesondere gegen alles Romische. Deshalb war man dort auch
unnachgiebiger.

Diese Position machte sich gerade 1701 bemerkbar, als in den evange-
lischen Orten der neue Kalender eingefiihrt werden sollte. Ein Gesin-
nungswandel der reformierten Obrigkeit zeigte sich an, doch ein behut-
sames Vorgehen war nun notwendig. Die Einfithrung durfte nicht den
Schein erwecken, die Reformierten hidtten sich dem Papst gefiigt, seien
also in ihrer Glaubenshaltung einer Schwiche erlegen. Man vermied des-
halb vorsichtshalber die Bezeichnung «Gregorianischer Kalender» und
sprach vom «neu verbesserten Julianischen Kalender» !. Aufkldrungs-
schriften reformierter Geistlicher hatten jetzt das Volk zu iiberzeugen,
dal} der verbesserte Kalender mit dem Glauben véllig in Einklang stehe.
«Ein freundliches und kurzweiliges Gesprach von dem verbesserten Ka-
lender zwischen zweyer Eydgenossen von beyden Religionen», es war
ein fingiertes Gesprich des Biilacher Pfarrers Johann Kaspar Dieboldt,
sollte die Vorteile des neuen Kalenders anpreisen 2. Handel, Verkehr und
zwischenstaatliche Beziehungen werden Gewinn daraus ziehen. Nicht
der Papst entscheide im protestantischen Gebiet fiir die Einfiihrung,
sondern die Obrigkeit, also seien Religionsfragen nicht im Spiel. Der
Gesprachston der beiden Eidgenossen verschiedener Konfession ist
durchaus freundlich, auch bei teils gegenteiliger Meinung. Der oft wieder-

1 ZBZ Hs. H 402: Einladung Zirichs zur Annahme des neu verbesserten Julia-
nischen Kalenders; EA VII/2 A. S. 887 Nr. 449 h.

2 Von einem der dabei gewesen in die Feder gefasset und der neubegierigen Welt
zur Neujahrsschenke verehrt. Im Jahr 1701. J. K. Dieboldt (1661-1728) wurde 1714
Pfarrer zu Biilach.
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holte Satz, «das dunkt mich ganz guot eydgendéssisch geredt», bekriftigt
das gegenseitige Verstehenwollen.

Ein dhnlicher Gesinnungswandel zeigt sich auch in der Predigt des
evangelischen Frauenfelder Pfarrers Frantz Wirtz aus dem Jahre 1701 1.
Die gebildeten Schichten hatten nun Aufklarungsarbeit zu leisten und
bei den Bauern und der Landbevélkerung die letzten Widerstinde zu
brechen. Zahlreiche Bibelstellen und Ausziige aus Geschichtsbiichern
untermauern die aufklirerische Predigt des Frauenfelder Pfarrers.

Diese Schriften um die Jahreswende 1700/1701 und die beiden Ge-
dichte um 1584 spiegeln eine Zeitspanne von iiber hundert Jahren wieder,
wo das Alte im Kampf mit dem Neuen stand und wo der Mensch, beson-
ders der bauerliche, am tiefsten in seinen Gewohnheiten getroffen wurde.

Gerade in Evangelisch-Glarus, Appenzell AuBerrhoden und den evan-
gelischen Gebieten Graubiindens haben religiése und volkskundliche
Momente eine Verzogerung der Einfithrung des neuen Kalenders herbei-
gefiihrt 2. Es ist erwdhnenswert, daB3 der «Appenzeller Kalender» noch
bis 1958 neben der Gregorianischen Zeitrechnung auch die Julianische
angab, obwohl diese schon lange nicht mehr befolgt wurde. In Urndsch
feiert man heute noch alljdhrlich, zur Erinnerung an vergangene Zeiten,
am 13. Januar den Alten Silvester 3.

Die Schwierigkeiten, welche die Kalenderreform, staatsrechtlich be-
trachtet, mit sich brachte, beruhten auf der weitgehenden Autonomie
der Gemeinden und ihrem politischen Mitspracherecht. Beide halfen mit,
die Lage zu komplizieren. Es sei daran erinnert: die Kalenderreform ist
1582 von Papst Gregor XIII. veranlaBt worden. Doch iiberlieB der Papst
die Durchfithrung den weltlichen Behorden. In der Eidgenossenschaft
erfolgte 1584 und 1701 die Einfithrung des Gregorianischen Kalenders
innerhalb der einzelnen Orte durch die Regierungsbehérden. In den
Stddteorten ging — mit Ausnahme des nicht einheitlich katholischen

1 Neuw-verbesserter Kalender, flrgestellt in einer Predigt iiber die Worte Exod.
cap. XII. v. 1-2 «Der Herr redete mit Mose und Aaron im Land Egypten und
sprach: Dieser Monat sol euch der erste Monat seyn: und von ihm sollet ihr die
Monat des Jahrs anheben». Darinn die ursachen der Verbesserung und der neulich
eingefithrten Gleichheit des Kalenders ausfithrlich angezeiget | die Annehmung der-
selbigen beliebet | und die Einwarfe darwieder grundtlich beantwortet werden.
Gehalten zu Frauenfeld | Sonntag den 23. Jenner ... Zirich, J. R. Simler, 1701.

2 In Appenzell AuBer-Rhoden agitierte Adam Holderegger, Pfarrer in Wald,
gegen den neuen Kalender in der Schrift «Alte Zeit oder grundlicher Bericht,
warum die neue nicht anzunemmen seye». Chur, C. Walter, 1701.

3 W. ScHLAPFER, Appenzeller Geschichte, Bd. 2, S. 643.
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Solothurn — der Ubergang zum neuen Stil reibungslos vor sich. Die Unter-
tanen hatten der Weisung ihrer Obrigkeit zu folgen. In den Landerorten
dagegen machten das Landvolk und die Gemeinden ihr Mitspracherecht
an den Landsgemeinden geltend und konnten so durch ihre Stimme die
Annahme von Vorlagen verhindern. Bezeichnend ist die bereits erwihnte
Tatsache, daB die Landsgemeindeorte Ob- und Nidwalden 1584 vier
Monate spéter als alle andern katholischen Orte den neuen Kalender
annahmen.

Staatsrechtlich gesehen liel sich der neue Kalender in Untertanen-
gebieten leichter einfiihren als in souverinen Landgebieten. Einigkeit
zwischen weltlicher und geistlicher Obrigkeit war jedoch Voraussetzung.

So konnte, wie wir bereits darlegten, im paritdtischen Thurgau, das
eine Gemeine Herrschaft war, der neue Zeitstil schon 1585 eingefiihrt
werden, wahrend der evangelische Teil des ebenfalls parititischen Glarus
und Appenzell AuBlerrhoden bis 1798 am alten Kalender festhielten.
Glarus und Appenzell waren eben Landsgemeindeorte.

Im Zugewandten Wallis wurde der neue Kalender zundchst 1622 im
Untertanengebiet eingefiithrt. Die sieben Zenden einigten sich erst 1656.
Die Untertanen hatten sich den Weisungen ihres Landesherrn, des
Bischofs, zu fiigen.

Anders lagen die Verhiltnisse in der solothurnischen Vogtei Buchegg-
berg und im biindnerischen Untertanenland Veltlin.

Im protestantischen Bucheggberg, das der bernischen Kirchenhoheit
unterstand, kam es bereits 1584 zu einem KompromiB3. Es mullite den
im Stand Solothurn giiltigen neuen Kalender annehmen. Fiir die kirch-
lichen Feste war jedoch weiterhin der alte Stil maBgebend 1.

Spannungsvoller war die Situation im Veltlin. Wiederholte Versuche
der Drei Biinde, dieses Land zu protestantisieren, blieben erfolglos 2.
Carl Borromdus, Bischof von Como, und der piapstliche Nuntius Giovanni
Antonio Volpe sorgten im Veltlin fiir die Durchfiihrung der katholischen
Reform. Von staatlicher Seite war dem Untertanengebiet die Annahme
des neuen Kalenders bei Strafe verboten. Allein Nuntius Volpe ermahnte
1582 im Dezember den Landeshauptmann im Veltlin, Hartmann de
Hartmannis, den neuen Kalender anzunehmen 3. Die Jahre 1583/1584

1 Vgl. Verodffentlichungen des Solothurner Staatsarchives, H. 5, S. 29-30.

2 Vgl. HBLS Bd. 7 S. 209 (Art. VELTLIN).

3 K. Frv, Giovanni Antonio Volpe, Nuntius in der Schweiz, Dokumente, Bd. 2,
Stans 1946, S. 373-374 Nr. 1313.
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tithrten die Bevolkerung des Veltlin in schwere Bedringnis in bezug auf
die Feier der beweglichen Feste. Kaum hatte die Geistlichkeit die Glau-
bigen ermuntert, Fastenzeit und Ostern nach dem Gregorianischen Ka-
lender zu halten, so verfiigte gleich darauf ein obrigkeitliches Mandat
die Feier des Osterfestes nach dem alten Stil 1. Besonders die Geistlich-
keit litt unter diesen Zustinden. Entweder verfehlte sie sich gegen die
Kirche, oder sie hatte die Strafe der weltlichen Obrigkeit zu spiiren.
Ein katholisches Untertanengebiet hatte in diesem Fall eine mehrheit-
lich protestantische Obrigkeit. Die Kalenderfrage beriihrte eben staat-
liche und religiose Lebensbereiche. Kein Wunder, daB die Veltliner
diesen Zwiespalt besonders schmerzlich empfanden.

Wie die Kalenderreform den kenfessicnellen Frieden, das Volkstum
und das staatliche Eigenleben auf unangenehme Art storte, so traf sie
auch den wirischaftlichen Bereich.

Der Transitverkehr im internationalen Handel verlangte nach einer
einheitlichen Zeitrechnung. Auf der Tagsatzung zu Baden vom 10. No-
vember 1583 wies der katholische Vorort Luzern auf seine Handels-
beziehungen mit Italien, Spanien und Frankreich hin 2. Auch 1700/1701,
als die reformierten Orte zum neuen Stil iibergingen, berief man sich auf
handelspolitische Motive. Graubiinden als PaBland wurde selbst von
Ziirich aus gemahnt, wirtschaftlichen Interessen zuliebe von seiner Hart-
nickigkeit zu lassen 3. Auch Mairkten und Messen brachte der neue
Kalender Uberraschungen. Die Zurzacher Messe zum Beispiel, die bis
1583 immer am 1. September, dem Tag der hl. Verena, der Schutz-
patronin von Zurzach, stattfand *, wurde 1585 und 1700 an den Tag-
satzungen ergiebig diskutiert. Um Kollisionen mit lokalen Mirkten zu
vermeiden, wurde die Zurzacher Messe 1585 auf den 11. September 3
und 1700 infolge des Wegfalls des Schalttages in jenem Jahre auf den
12. September verschoben ©. Denn diese Daten entsprachen dem 1. Sep-
tember der alten Zeitrechnung.

! Ebenda, Bd. 2, S. 376 Nr. 1316; S. 407 Nr. 1358. Vgl. ferner C. CAMENISCH,
Carlo Borromeo und die Gegenreformation im Veltlin, Diss. phil. Ziirich 1901, S.163.

2 StAS Abschiedbd. 45, Abschied vom 10. November 1583; EA IV/2 S. 808
Nr. 665 c.

3 F. Mai1ssEN, a. a. O., Biindner Monatsblatt 1960, S. 266-268.

* W. BopMER, Die Zurzacher Messen von 1530 bis 1856, in: Argovia 74 (1962),
S. 78.

5 Siehe oben S. 59.

8§ EA VI/2 A S.866 Nr.440t; B S. 1976 Art. 350. — Es sei auBerdem darauf
hingewiesen, daB an einer Konferenz der beiden Orte Bern und Freiburg in Murten
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Wirtschafts- und Handelsinteressen der evangelischen Orte ebneten
schlieBlich mancherorts den Weg fiir den neuen Kalender. Reibungen
auf wirtschaftlichem Gebiet ergaben sich auch zwischen den beiden
benachbarten Stinden Solothurn und Bern, die verschiedenen Kalender-
stilen folgten . Am 25. Juni 1584 erging an die Amtsleute der an Solo-
thurn angrenzenden Amter eine Verfiigung, in der es hie3, daB die Unter-
tanen dieser Amter an keinem katholischen Festtag in Solothurn ihre
Geschifte treiben durften. Die Amtsvogte sollten dafiir sorgen, daf3 die
reformierten Pfarrer an jedem Sonntag allfillige kirchliche Festtage der
Katholiken in Solothurn bekanntgaben. Bern nahm diese Weisung Solo-
thurn zur Kenntnis mit der Bitte, den bernischen Vigten jihrlich eine
Liste der gebotenen katholischen Felertage in Solothurn zuzustellen.
Diesem an sich wohlgesinnten Beschlull Berns war aber nur kurze Dauer
beschieden. Etliche evangelische Pfarrer striubten sich namlich da-
gegen, die, wie sie sagten, «papistischen» Feiertage auf der Kanzel zu
verkiinden. Der Beschlul wurde vom Berner Rat widerrufen. Jedoch
wurde den Vogten befohlen, dafiir zu sorgen, dafl ihre Untertanen an
katholischen I'esttagen nicht mit Waren nach Solothurn fahren.

Ein kleiner Vorfall, etwa dreilig Jahre spiter, erregte die Gemiiter
der bernischen Gemeinde Wiedlisbach. Solothurner Fuhrleute reisten am
4. Januar 1611 auf ihrer Fahrt vom Gdu nach Solothurn durch Wiedlis-
bach, wo eben der Weihnachtsgottesdienst nach altem Stil gefeiert
wurde 2. Die Stralle vom Gédu durchs Bipperamt nach Solothurn bildete
bekanntlich einen Teil des Transitweges von der Ostschweiz und Ziirich
nach Biel und Neuenburg 3.

Es kam aber auch vor, daB3 die unliebsamen Stérungen im Handel
und Verkehr infolge des Nebeneinanders zweier Zeitrechnungen in refor-
mierten oder paritidtischen Stidten und Gemeinden schlieBlich den Weg
fiir das Neue ebneten. Wir denken dabei an die Calvinstadt Genf und
die paritdtische Biindner Pallgemeinde Bivio.

vom 13.-18. Dezember 1700 die freiburgischen Gemeinden eine Verstindigung
beider Orte im Marktwesen wiinschten, um Kollisionen von Mirkten zu vermeiden
(EA VI/2 A S. 894 Nr. 455 g).

t Zum Verlauf dieser Unruhen im Einzelnen vgl. Veréffentlichungen des Solo-
thurner Staatsarchives, H. 5 (1968), S. 29-31.

2 S5tAS Ratsmanual 115 S. 35; Missiven Bd. 56 S. 319-321, 327-333, 349; Bern-
Schreiben Bd. 19 fol. 66, 72-74v.

3 Zu ahnlichen Reibungen kam es gegen Ende des 16. und zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts auf der HandelsstraBBe von Ziirich nach Chur (EA V/1 A S. 369 Nr. 278 i:
Konferenz von Ziirich, Schwyz und Glarus zu Rapperswil vom 17. April 1595;
R. THOMMEN, a. a. O., S. 289).
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Der Genfer Stadtstaat, der nicht nur als protestantisches Rom, son-
dern auch als Handelszentrum von Bedeutung war, war umgeben von
Frankreich und Savoyen, die beide schon 1582 den Gregorianischen
Kalender angenommen hatten. Das Nebeneinander zweier Zeitrech-
nungen mubBte Genf besonders unangenehm empfinden. Der Umstand,
daB mit dem Wegfall des Schalttages im Jahre 1700 die Differenz zwi-
schen beiden Stilen sich noch um einen Tag vergréBerte, gab 1699 im
Genfer GroBen Rat Anlal zu einer Motion zur Einfithrung des neuen
Kalenders. Mit den vier reformierten Stddteorten nahm auch Genf 1701
die Gregorianische Zeitrechnung an !.

In Bivio treffen wir eine dhnliche Situation. Die Stralen vom Septimer
und Julier vereinigten sich in diesem biindnerischen Dorf. Die Gemeinde
profitierte vom Warenhandel iiber beide Passe. Seit dem Frithmittel-
alter besall Bivio eine Warenniederlage und eine Station fiir den Wechsel
der Saumtiere. Bivio war seit 1584 in eine katholische und eine evange-
lische Kirchgemeinde aufgespalten 2. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts
hielt sich jeder Konfessionsteil an seinen Kalender. Die Folge war eine
merkliche Zunahme der Feiertage. Die hdufige SchlieBung des PaBver-
kehrs wirkte sich wirtschaftlich ungiinstig aus. Evangelisch-Bivio ent-
schloB sich deshalb 1745 als erste unter simtlichen evangelischen Kirch-
gemeinden Graubiindens zur Annahme des neuen Kalenders. Es teilte
dies dem Evangelischen Corpus, der leitenden kirchlichen Behorde, mit.
Diese zeigte Verstdndnis fiir die Lage Bivios, und nun wurde auch den
Reformierten der iibrigen paritdtischen Gemeinden Graubiindens emp-
fohlen, dem Beispiel des PaBdorfes zu folgen 3.

Zahlreich wiren fiir das Biindnerland mit seinen 150 Tédlern die Belege,
wie Verkehr und Handel mit Nachbarlindern die betreffenden Gemein-
den williger fiir Neuerungen machten.

Das Problem der Einfithrung des Gregorianischen Kalenders ist also
vielschichtiger, als man zundchst vermutet. Bald ist es die Treue zum
Papst, bald sind es wirtschaftliche Vorteile, die den Weg fiir die Ein-
fiihrung des neuen Kalenders ebneten. Ein stark ausgeprigtes Brauch-
tum, die Konfession, vielerorts die Autonomie der Gemeinden oder einer

1 Cu. LE ForT, L’introduction du calendrier grégorien a Genéve en 1701, in:
Mémoires et Documents publiés par la Société d’histoire et d’archéologie de Genéve,
Bd. 22 (1886), S. 348-357.

2 HBLS Bd. 6 S. 497 (Art. STALLA).

3 F. MAISSEN, a. a. O., Biindner Monatsblatt 1960, S. 263-264.
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ganzen Landschaft, auch wenn sie katholisch war, wirkten hemmend im
groBen Plane Gregors XIII., einem Plane, der ja fiir die ganze Christen-
heit bestimmt war.

Das politisch zersplitterte und auch konfessionell gespaltene Deutsche
Reich weist librigens in der Kalenderfrage ein dhnliches Bild auf. Auch
dort kam es in manchen Lindern und sogar innerhalb paritdtischer
Stddte zu schweren Auseinandersetzungen !. Seit 1700 war jedoch im
ganzen Deutschen Reich der Gregorianische Kalender giiltig.

Die Eidgenossenschaft ist in der Kalenderfrage insofern ein Sonderfall
in West- und Mitteleuropa, weil 1812 die Biindner Gemeinden Schiers
und Griisch — um nochmals an diese zu erinnern — wegen ihres hart-
nickigen Festhaltens am alten Stil, von der Regierung ihres Kantons
zur Annahme des neuen Kalenders gezwungen werden mufBten.

Ein Blick zuriick in die Jahrhunderte zeigt, wie in einer f6deralistischen
Demokratie ein eigenwilliges Staatsdenken jahrhundertelang gepflegt
und nach ihm gelebt wurde. Volksbrauch und Tradition wurden immer
wieder zidh verteidigt. Daran ist nichts zu bemingeln. Der Historiker
wird auch Verstdndnis haben fiir die Reaktionen einer reformierten Be-
volkerung gegeniiber pédpstlichen Reformen, die auch ihr téigliches Leben
berithrten. Entscheidend ist jeweils die Auseinandersetzung mit der
Sache, die Klarheit verschaffen sollte und so einen gangbaren Weg in
die Zukunft weisen miiB3te.

Nicht nur in der Kalenderreform, die iiber zweihundert Jahre in ver-
schiedenen Gegenden der heutigen Schweiz viel zu reden gab, sondern
stets dann, wenn unser Staat und die Gemiiter der Eidgenossen wegen
Neuerungen in groBe Erregung geraten, wird man an einen bekannten
Ausspruch aus der Humanistenzeit erinnert: Providentia Dei et con-
fusione hominum Helvetia regitur, d. h. Gott und die Menschen regieren
die Schweiz, der eine mit seiner Vorsehung, die andern mit ihrer Ver-
wirrung.

! Zur Einfithrung des Gregorianischen Kalenders in den einzelnen Léindern
Deutschlands vgl. O. GROTEFEND, Taschenbuch der Zeitrechnung, S. 27; zu den
Auseinandersetzungen in einzelnen Landern und Stddten vgl. F. KALTENBRUNNER,
Der Augsburger Kalenderstreit, in: MIOeG 1 (1880) S. 497-540; J. BEckER, Die
Einfithrung des gregorianischen Kalenders in Schlesien, in: Zschr. des Vereins fiir
Geschichte Schlesiens 68 (1934) 95-117; C. PieL, Die Einfuthrung des gregoria-
nischen Kalenders in der Reichsstadt Ké&ln am 3. (= 13.) November 1583, in: Jahr-
buch des Kolnischen Geschichtsvereins 31/32 (1956/57). Zu den im Deutschen
Reich in der Zeit von 1584 bis 1590 vertffentlichten Flugschriften und Gedichten
gegen den neuen Kalender vgl. J. W. ExRUTT, Der Kalender im Wandel der Zeiten,
Stuttgart 1972, S. 64-65.

73



	Die Einführung des Gregorianischen Kalenders in der Eidgenossenschaft in konfessioneller, volkskundlicher, staatsrechtlicher und wirtschaftspolitischer Schau

